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der Wirth Heidemann zrun Moordeich vsr-
lausig beauftragt.

Taxe des WeggeldeS.
1) Für einen ledigen Wagen , eine Cario-

le , Wuppe oder einen Schlitten , wenn
mehrere Pferde vorgespannt sind, ,L Pferd
z Gr.

2) Für einen Wagen , eine Carkole,
Wuppe oder einen Schlitten mit einem
Pferde 6 Gr.

5 ) Für einen beladenen Wagen ü Pferd
4 Gr.

4 ) Für einen Reiter 4 Gr.
Z) Für jedes ledige Pferd , imgleichen für

jedes Stück Hornvieh z Gr.
6) Für ein Kalb oder Füllen , imgleichen

für ein Schaf oder Schwein 1 Gr.
Das Weggeld wird in Courant erhoben,

wer aber in Bremer Grotcn oder Conventions-

Münze zahlt , kann kein vergütet ver¬
langen.

Derjenige , der das Weggcld defrandiren
sollte , wird policeilich mit Geld oder Gesang-
niß bestraft.

29 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom i . Zuli , xrrdl . amZ . Juli  1826.

Zn Betreff der Seine Herzogliche Durchlaucht haben

herrschaftlichen «Uttel st höchsten RescnptS vom 24 . MNMs


	Seite 330

